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(Änderungen an der Übersetzung der dem ADN beigefügten Verordnung) 

INHALTSVERZEICHNIS 

Der Titel von 2.4 erhält folgenden Wortlaut: „Umweltgefährdende Stoffe (aquatische Umwelt) in Tankschiffen“. 

Im Titel von 2.4.3 und im Titel von 2.4.4 wird jeweils „Zuordnung“ durch „Einstufung“ ersetzt. 

Nach 3.1.2 wird folgender neuer Abschnitt eingefügt: 

„3.1.3 Lösungen oder Gemische“. 

Der Titel von 5.3.3 erhält folgenden Wortlaut: „Kennzeichen für erwärmte Stoffe“. 

Vor 5.4.1 wird folgender neuer Abschnitt eingefügt: 

„5.4.0 Allgemeine Vorschriften“. 

Der Titel von 5.4.2 erhält folgenden Wortlaut: „Großcontainer- oder Wagen-/Fahrzeugpackzertifikat“. 

5.4.4 wird zu 5.4.5. 

Nach 5.4.3 wird folgender Abschnitt eingefügt: 

„5.4.4 Aufbewahrung von Informationen über die Beförderung gefährlicher Güter“. 

Der Titel von 5.5.2 erhält folgenden Wortlaut: „Sondervorschriften für begaste Güterbeförderungseinheiten 
(CTU) (UN-Nummer 3359)“. 

Der Titel von 8.1.10 und 8.6.4 erhält jeweils folgenden Wortlaut: „(gestrichen)“. 

TEIL 1 

Kapitel 1.1 

1.1.3.2 Der Absatz ß erhält folgenden Wortlaut:  

„f) Gasen, die in Nahrungsmitteln (ausgenommen UN 1950) einschließlich mit Kohlensäure 
versetzten Getränken enthalten sind;“. 

Folgende neue Absätze hinzufügen: 

„g) Gasen, die in zur Sportausübung vorgesehenen Bällen enthalten sind, und 

h) Gasen, die in elektrischen Lampen enthalten sind, vorausgesetzt, diese sind so verpackt, 
dass die durch ein Zubruchgehen der Lampe verursachte Splitterwirkung auf das Innere 
des Versandstücks begrenzt bleibt.“. 

Kapitel 1.2  

1.2.1 Am Ende der Begriffsbestimmungen für  „Batterie -Fahrzeug“  und für  „Batteriewagen“  „für 
Gase der Klasse 2“ ändern in: „für in Absatz 2.2.2.1.1 definierte Gase“. 

In der Begriffsbestimmung für „ Betriebsdruck, höchstzulässiger “  am Ende anfügen: „oder des 
Überdruckventils“. 

In der Begriffsbestimmung für  „CSC“  „in der jeweils geltenden Fassung“ ändern in: „in der 
jeweils geänderten Fassung“. [betrifft nur die deutsche Fassung] 

In der Begriffsbestimmung für  „Druckgefäß“  vor  „und Flaschenbündel“ einfügen: „ , Metall-
hydrid-Speichersystem“. 

In der Begriffsbestimmung für  „EN  (-Norm)“  „(CEN, 36, rue de Stassart, B-1050 Brüssel)“ 
ändern in: „ (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Brüssel)“. 

Am Ende der Begriffsbestimmung für „ Gascontainer mit mehreren Elementen (MEGC) “ „für 
Gase  der Klasse 2“ ändern in:  „für in Absatz 2.2.2.1.1 definierte Gase“. 

[Die Änderung der Begriffsbestimmung für „ Gaspatrone “ in der englischen und französischen 
Fassung betrifft nicht den deutschen Text.] 

Die Begriffsbestimmung für  „Gefäß, klein, mit Gas“  erhält folgenden Wortlaut:  
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„Gefäß, klein, mit Gas (Gaspatrone) : Ein nicht nachfüllbares Gefäß, das den anwendbaren 
Vorschriften des Abschnitts 6.2.6 des ADR entspricht und das ein Gas  oder Gasgemisch unter 
Druck enthält. Es kann mit einem Ventil ausgerüstet sein.“.  

In der Begriffsbestimmung für  „Genehmigung/Zulassung“  wird unter  „Multilaterale Geneh-
migung/Zulassung“  der letzte Satz gestrichen.  

In der Begriffsbestimmung für „ GHS“  folgende Änderungen vornehmen: 

– „ST/SG/AC. 1 0/30/Rev.2“ ändern in:  „ST/SG/AC. 1 0/30/Rev.3“; 

– „zweite“ ändern in:  „dritte“; 

– „für die Klassifizierung und Bezettelung von chemischen Produkten“ ändern in: „zur Ein-
stufung und Kennzeichnung von Chemikalien“. [betrifft nur die deutsche Fassung] 

In der Begriffsbestimmung für  „Handbuch Prüfungen und Kriterien“  „Vierte“ ändern in: 
„Fünfte“ und am Ende den Text in Klammern ändern in: „ (ST/SG/AC. 10/11 /Rev. 5)“. 

In der Begriffsbestimmung für „ Hochgeschwindigkeitsventil “ nach „Flammenausbreitungsge-
schwindigkeit“ einfügen:  „eines entzündbaren Gemisches“. 

In der Begriffsbestimmung für  „IAEA“  „(IAEA – Internationale Atomenergiebehörde) (IAEA, 
Postfach 100, A-1400 Wien)“ ändern in: „(IAEO – Internationale Atomenergieorganisation) 
(IAEO, Postfach 100, A-1400 Wien)“. [betrifft nur die deutsche Fassung] 

In der Begriffsbestimmung für „ Kryo-Behälter“  am Ende vor dem Punkt einfügen: „ (siehe 
auch offener Kryo-Behälter)“. 

Die Begriffsbestimmung für „ Ladungsbuch “ streichen. 

Die Begriffsbestimmung für „ Ladungsrückstände “ erhält folgenden Wortlaut: 

„Ladungsrückstände:  Flüssige Ladung, die nicht durch das Nachlenzsystem aus den Lade-
tanks oder den Leitungssystemen entfernt werden kann.“. 

Die Begriffsbestimmung für „ Nachlenzsystem “ erhält folgenden Wortlaut: 

„Nachlenzsystem:  Ein System nach Anhang II CDNI für das möglichst vollständige Entleeren 
der Ladetanks und der Lade- und Löschleitungen bis auf Ladungsrückstände.“. 

In der Begriffsbestimmung für  „Ortsbeweglicher Tank “ „von Gasen der Klasse 2“ ändern in: 
„von in Absatz 2.2.2.1.1 definierten Gasen“. 

Die Begriffsbestimmung für „ Slops “ erhält folgenden Wortlaut: 

„Slops:  Ein pumpfähiges oder nicht pumpfähiges Gemisch aus Ladungsrückständen und 
Waschwasserresten, Rost oder Schlamm.“. 

In der Begriffsbestimmung für  „ Tankcontainer“  „von Gasen der Klasse 2“ ändern in: „von in 
Absatz 2.2.2.1.1 definierten Gasen“. 

In der Begriffsbestimmung für  „ UN-Modellvorschriften“  „fünfzehnten“ ändern in: „sechzehn-
ten“ und „ (ST/SG/AC. 10/1 /Rev. 15)“ ändern in: „ (ST/SG/AC. 10/1 /Rev. 16)“. 

Die Begriffsbestimmung für „ Verlader “ erhält folgenden Wortlaut: 

„Verlader:  Das Unternehmen, das 

a) verpackte gefährliche Güter, Kleincontainer oder ortsbewegliche Tanks in oder auf ein Be-
förderungsmittel oder einen Container verlädt oder 

b) einen Container, Schüttgut-Container, MEGC, Tankcontainer oder ortsbeweglichen Tank 
auf ein Beförderungsmittel verlädt oder 

c) ein Fahrzeug oder einen Wagen in oder auf ein Schiff verlädt.“. 

In der Begriffsbestimmung für „ Wagen“  am Ende hinzufügen: „ (siehe auch Batteriewagen, 
gedeckter Wagen, Kesselwagen, offener Wagen, Wagen mit Decken).“. 

Folgende neue Begriffsbestimmungen in alphabetischer Reihenfolge einfügen: 
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„Brennstoffzelle :  Eine elektrochemische Vorrichtung, welche die chemische Energie eines 
Brennstoffs in elektrische Energie, Wärme und Reaktionsprodukte umwandelt. 

Brennstoffzellen -Motor :  Eine Vorrichtung, die für den Antrieb von Einrichtungen verwendet 
wird und die aus einer Brennstoffzelle und ihrer Brennstoffversorgung besteht – unabhängig 
davon, ob diese in die Brennstoffzelle integriert oder von dieser getrennt ist – und die alle Zu-
behörteile umfasst, die für ihre Funktion notwendig sind. 

CDNI:  Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der 
Rhein- und Binnenschifffahrt. 

CIM :  Einheitliche Rechtsvorschriften für den Vertrag über die internationale Eisenbahn-
beförderung von Gütern (Anhang B des Übereinkommens über den internationalen Eisenbahn-
verkehr (COTIF)) in der jeweils geänderten Fassung. 

CMR :  Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr 
(Genf, 19. Mai 1956) in der jeweils geänderten Fassung. 

durch oder in für die Beförderung von Stoffen der Klasse 7: Durch oder in die Länder, in de-
nen eine Sendung befördert wird, jedoch werden Länder, «über» die eine Sendung in der Luft 
befördert wird, ausdrücklich ausgeschlossen, vorausgesetzt, in diesen Ländern erfolgt keine 
planmäßige Zwischenlandung. 

Entlader :  Das Unternehmen, das 

a) einen Container, Schüttgut-Container, MEGC, Tankcontainer oder ortsbeweglichen Tank 
von einem Beförderungsmittel absetzt oder 

b) verpackte gefährliche Güter, Kleincontainer oder ortsbewegliche Tanks aus oder von einem 
Beförderungsmittel oder Container entlädt oder 

c) gefährliche Güter aus einem Ladetank, Tankfahrzeug, abnehmbaren Tank, Aufsetztank, 
ortsbeweglichen Tank oder Tankcontainer oder aus einem Batteriewagen, Batterie-
Fahrzeug, MEMU oder MEGC oder aus einem Beförderungsmittel, Großcontainer oder 
Kleincontainer für Güter in loser Schüttung oder aus einem Schüttgut-Container entlädt; 

ein Fahrzeug oder einen Wagen von einem Schiff absetzt. 

Metallhydrid-Speichersystem :  Ein einzelnes vollständiges Wasserstoff-Speichersystem, das 
ein Gefäß, ein Metallhydrid, eine Druckentlastungseinrichtung, ein Absperrventil, eine Bedie-
nungsausrüstung und innere Bestandteile enthält und nur für die Beförderung von Wasserstoff 
verwendet wird. 

Offener Kryo -Behälter :  Ortsbewegliches wärmeisoliertes Gefäß für tiefgekühlt verflüssigte 
Gase, das durch ständiges Entlüften des tiefgekühlt verflüssigten Gases auf Umgebungsdruck 
gehalten wird. 

Relative Dichte :  Das Verhältnis der Dichte eines Stoffes zur Dichte des reinen Wassers bei 
3,98 °C (1000 kg/m3); es handelt sich um eine dimensionslose Größe. 

Restebehälter :  Ein Tank, Großpackmittel (IBC), Tankcontainer oder ortsbeweglicher Tank zur 
Aufnahme von Restladung, Waschwasser, Ladungsrückständen und pumpfähigen Slops. 

Restetank :  Ein fest eingebauter Tank zur Aufnahme von Restladung, Waschwasser, Ladungs-
rückständen oder pumpfähigen Slops. 

Slopbehälter :  Ein Stahlfass zur Aufnahme von nicht pumpfähigen Slops. 

Wiederaufgearbeitete Großverpackung :  siehe Großverpackung. 

Wiederverwendete Großverpackung:  siehe Großverpackung.“ 

Nach der Begriffsbestimmung für „Großverpackung“ die folgenden beiden Begriffsbestim-
mungen einfügen: 

„Wiederaufgearbeitete Großverpackung :  Eine Großverpackung aus Metall oder aus starrem 
Kunststoff: 

a)  die sich ausgehend von einem den Vorschriften nicht entsprechenden Typ, aus der Ferti-
gung eines den Vorschriften entsprechenden UN-Typs ergibt oder 
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b) die sich aus der Umwandlung eines den Vorschriften entsprechenden UN-Typs in einen 
anderen, den Vorschriften entsprechenden UN-Typ ergibt. 

Wiederaufgearbeitete Großverpackungen unterliegen denselben Vorschriften des ADN wie ei-
ne neue Großverpackung desselben Typs (siehe auch Definition der Bauart in Absatz 6.6.5.1.2 
des ADR). 

Wiederverwendete Großverpackung :  Eine zur Wiederbefüllung vorgesehene Großverpackung, 
die nach einer Untersuchung als frei von solchen Mängeln befunden wurde, die das erfolgrei-
che Bestehen der Funktionsprüfungen beeinträchtigen könnten; unter diese Begriffsbestim-
mung fallen insbesondere solche Großverpackungen, die mit gleichen oder ähnlichen verträgli-
chen Gütern wiederbefüllt und innerhalb von Vertriebsnetzen, die vom Absender des Produk-
tes überwacht werden, befördert werden.“. 

Kapitel 1.3 

1.3.1 Im ersten Satz  „eine Unterweisung erhalten“ ändern in:  „unterwiesen sein“. 

Einen neuen zweiten Satz mit folgendem Wortlaut einfügen: „Arbeitnehmer müssen vor der 
Übernahme von Pflichten nach den Vorschriften des Abschnitts 1.3.2 unterwiesen sein und 
dürfen Aufgaben, für die eine erforderliche Unterweisung noch nicht stattgefunden hat, nur un-
ter der direkten Überwachung einer unterwiesenen Person wahrnehmen.“. 

1.3.2 Der Satz nach der Überschrift erhält folgenden Wortlaut: „Je nach Verantwortlichkeiten und 
Aufgaben muss die betreffende Person in folgender Form unterwiesen sein:“. [betrifft nur die 
deutsche Fassung] 

1.3.2.1 Am Ende  „vertraut gemacht werden“ ändern in: „vertraut gemacht sein“. [betrifft nur die deut- 
sche Fassung] 

1.3.2.2.1 Der erste Satz erhält folgenden Wortlaut: „Das Personal muss seinen Aufgaben und Verant- 
wortlichkeiten entsprechend über die Vorschriften unterwiesen sein, die die Beförderung ge-
fährlicher Güter regeln.“. 

Am Ende des zweiten Satzes  „ist das Personal über die für andere Verkehrsträger geltenden 
Vorschriften zu unterweisen“ ändern in: „ muss das Personal die für andere Verkehrsträger gel-
tenden Vorschriften kennen“. 

1.3.2.3 Das Ende des ersten Satzes nach der Überschrift erhält folgenden Wortlaut:  „muss das Perso- 
nal über die von den gefährlichen Gütern ausgehenden Risiken und Gefahren unterwiesen 
sein.“. 

1.3.2.4 erhält folgenden Wortlaut:  

„1.3.2.4 Die Unterweisung ist in regelmäßigen Abständen durch Auffrischungskurse zu ergänzen, um 
Änderungen in den Vorschriften Rechnung zu tragen.“. 

1.3.3 Der Text nach der Überschrift erhält folgenden Wortlaut: „Aufzeichnungen der nach diesem 
Kapitel erhaltenen Unterweisung sind vom Arbeitgeber aufzubewahren und dem Arbeitnehmer 
oder der zuständigen Behörde auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. Die Aufzeichnungen 
müssen vom Arbeitgeber für den von der zuständigen Behörde festgelegten Zeitraum aufbe-
wahrt werden. Die Aufzeichnungen der erhaltenen Unterweisung sind bei der Aufnahme einer 
neuen Tätigkeit zu überprüfen.“. 

Kapitel 1.4 

1.4.2 Nach der Überschrift eine neue Bem. mit folgendem Wortlaut einfügen:  

„Bem. 1. Verschiedene Beteiligte, denen in diesem Abschnitt Sicherheitspflichten zuge- 
ordnet sind, können ein und dasselbe Unternehmen sein. Die Tätigkeiten und die 
entsprechenden Sicherheitspflichten eines Beteiligten können auch von verschie-
denen Unternehmen wahrgenommen werden.“. 

Die bestehende Bem. wird zu Bem. 2. 

1.4.2.2.1 Der Absatz b) erhält folgenden Wortlaut:  

„b) sich zu vergewissern, dass alle im ADN vorgeschriebenen Informationen zu den zu beför-
dernden Gütern vom Absender vor der Beförderung zur Verfügung gestellt wurden, dass 
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die vorgeschriebenen Unterlagen auf dem Schiff mitgeführt werden oder, wenn anstelle 
der Papierdokumentation Arbeitsverfahren der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) 
oder des elektronischen Datenaustausches (EDI) verwendet werden, die Daten während 
der Beförderung in einer Art verfügbar sind, die der Papierdokumentation zumindest 
gleichwertig ist;“. 

1.4.2.2.2 „a), b) und i)“ ändern in:  „a) und b)“. 

1.4.2.3.1 a), c), e), f), g)  und h): den Text jeweils ändern in:  „(gestrichen)“. 

1.4.2.3.2 erhält folgenden Wortlaut:  „1.4.2.3.2 (gestrichen)“. 

1.4.2.3.3 erhält folgenden Wortlaut:  „1.4.2.3.3 (gestrichen)“. 

Einen neuen Unterabschnitt 1.4.3.6 mit folgendem Wortlaut einfügen:  „1.4.3.6 (bleibt offen)“. 

Einen neuen Unterabschnitt 1.4.3.7 mit folgendem Wortlaut einfügen: 

„1.4.3.7 Entlader  

Bem.  In diesem Unterabschnitt umfasst das Entladen, wie in der Begriffsbestimmung für 
Entlader in Abschnitt 1.2.1 angegeben, das Absetzen, Entladen und Entleeren. 

1.4.3.7.1 Im Rahmen des Abschnitts 1.4.1 hat der Entlader insbesondere folgende Pflichten: 

Der Entlader 

a) hat sich durch einen Vergleich der entsprechenden Informationen im Beförderungspapier 
mit den Informationen auf dem Versandstück, Container, Tank, MEMU, MEGC oder Be-
förderungsmittel zu vergewissern, dass die richtigen Güter ausgeladen werden; 

b) hat vor und während der Entladung zu prüfen, ob die Verpackungen, der Tank, das Beför-
derungsmittel oder der Container so stark beschädigt worden sind, dass eine Gefahr für den 
Entladevorgang entsteht. In diesem Fall hat er sich zu vergewissern, dass die Entladung erst 
durchgeführt wird, wenn geeignete Maßnahmen ergriffen wurden; 

c) hat alle anwendbaren Vorschriften für die Entladung einzuhalten; 

d) hat unmittelbar nach der Entladung des Tanks, Beförderungsmittels oder Containers 

(i) gefährliche Rückstände zu entfernen, die sich während des Entladevorgangs an der Au-
ßenseite des Tanks, Beförderungsmittels oder Containers angehaftet haben; 

(ii) den Verschluss der Ventile und der Besichtigungsöffnungen sicherzustellen; 

e) hat sicherzustellen, dass die vorgeschriebene Reinigung und Entgiftung von Beförderungs-
mitteln oder Containern vorgenommen wird; 

f) hat dafür zu sorgen, dass bei vollständig entladenen, gereinigten und entgifteten Contai-
nern, Fahrzeugen und Wagen keine Gefahrenkennzeichnungen gemäß Kapitel 5.3 mehr 
sichtbar sind; 

Zusätzliche Pflichten betreffend das Entladen von Ladetanks 

g) hat vor dem Entladen der Ladetanks eines Tankschiffes seinen Teil der Prüfliste nach Un-
terabschnitt 7.2.4.10 auszufüllen; 

h) hat sicherzustellen, dass im Bereich des Vor- und des Hinterschiffes geeignete Mittel vor-
handen sind, um das Schiff in Notfällen zu verlassen; 

i) hat sicherzustellen, dass in der Gasrückführ- oder Gaspendelleitung, wenn diese gemäß Ab-
satz 7.2.4.25.5 erforderlich ist, eine Flammendurchschlagsicherung vorhanden ist, welche 
das Schiff gegen Detonation und Flammendurchschlag von Land aus schützt; 

j) hat sicherzustellen, dass die Laderate in Übereinstimmung mit der Ladeinstruktion nach 
Absatz 9.3.2.25.9 oder 9.3.3.25.9 ist und der Druck an der Übergabestelle der Gasrückführ- 
oder Gasabfuhrleitung den Öffnungsdruck des Hochgeschwindigkeitsventils nicht über-
steigt; 

k) hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Verfügung gestellten Dichtungen zwischen den 
Verbindungsflanschen der Schiff-Land-Verbindung der Lade- und Löschleitungen aus 
Werkstoffen bestehen, die weder durch die Ladung angegriffen werden noch eine Zerset- 
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zung der Ladung oder eine schädliche oder gefährliche Reaktion mit der Ladung verursa-
chen können; 

l) hat sicherzustellen, dass für die gesamte Dauer des Löschens eine ständige und zweckmä-
ßige Überwachung sichergestellt ist; 

m) hat sicherzustellen, dass beim Löschen unter Verwendung der bordeigenen Löschpumpe 
diese von der Landanlage aus abgeschaltet werden kann; 

Zusätzliche Pflichten betreffend das Entladen von Schiffen mit gefährlichen Gütern in loser 
Schüttung 

n) hat sicherzustellen, dass im Bereich des Vor- und des Hinterschiffes geeignete Mittel vor-
handen sind, um das Schiff in Notfällen zu verlassen. 

1.4.3.7.2 Nimmt der Entlader die Dienste anderer Beteiligter (Reiniger, Entgiftungseinrichtung usw.) in 
Anspruch, hat er geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass den Vorschrif-
ten des ADN entsprochen worden ist.“.  

Kapitel 1.6 

1.6.1.1 „2009“ ändern in:  „201 1“ und  „2008“ ändern in:  „2010“. 

1.6.1.2 erhält folgenden Wortlaut:  „1 .6.1.2 (gestrichen)“. 

1.6.1.4 erhält folgenden Wortlaut:  

„1.6.1.4 Schriftliche Weisungen, die den bis zum 31. Dezember 2010 gültigen Vorschriften des Ab- 
schnitts 5.4.3 entsprechen, dürfen bis zum 31. Dezember 2012 weiter verwendet werden.“. 

1.6.1.8 Am Ende hinzufügen:  „, vorausgesetzt, die Vorschriften der Absätze 5.3.2.2.1 und 5.3.2.2.2, 
wonach die Tafel, die Ziffern und die Buchstaben unabhängig von der Ausrichtung des Wa-
gens/Fahrzeugs befestigt bleiben müssen, werden erfüllt.“. 

1.6.1.13 erhält folgenden Wortlaut:  „1 .6.1.13 (gestrichen)“. 

1.6.1.14 erhält folgenden Wortlaut:  

„1.6.1.14 Großpackmittel (IBC), die vor dem 1. Januar 2011 nach einer Bauart gebaut wurden, welche 
die Vibrationsprüfung des Unterabschnitts 6.5.6.13 des ADR nicht bestanden hat oder zum 
Zeitpunkt der Durchführung der Fallprüfung nicht den Kriterien des Absatzes 6.5.6.9.5 d) des 
ADR entsprechen musste, dürfen weiterverwendet werden.“. 

1.6.1.17 und 

1.6.1.18 erhalten folgenden Wortlaut:  „1 .6.1.17 – 1.6.1.18 (gestrichen)“. 

Neue Unterabschnitte 1.6.1.19 und 1.6.1.20 mit folgendem Wortlaut einfügen: 

„1.6.1.19 Die bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Vorschriften der Absätze 2.2.9.1.10.3 und 
2.2.9.1.10.4 für die Klassifizierung umweltgefährdender Stoffe dürfen bis zum 31. Dezember 
2013 angewendet werden. 

1.6.1.20 Abweichend von den ab dem 1. Januar 2011 geltenden Vorschriften des Kapitels 3.4 dürfen in 
begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter mit Ausnahme von gefährlichen Gütern, de-
nen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 7a die Ziffer «0» zugeordnet ist, bis zum 30. Juni 2015 
weiterhin nach den bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Vorschriften des Kapitels 3.4 beför-
dert werden. Jedoch dürfen in diesem Fall die ab 1. Januar 2011 geltenden Vorschriften der 
Abschnitte 3.4.12 bis 3.4.15 ab dem 1. Januar 2011 angewendet werden. Für Zwecke der An-
wendung des letzten Satzes des Abschnitts 3.4.13 b) darf die Beförderungseinheit mit dem 
Kennzeichen versehen sein, das in dem ab 1. Januar 2011 geltenden Abschnitt 3.4.15 vorge-
schrieben ist, auch wenn der beförderte Container mit dem Kennzeichen versehen ist, das in 
dem bis zum 31. Dezember 2010 anwendbaren Abschnitt 3.4.12 vorgeschrieben ist.“. 

1.6.7.1.2 Am Ende von Buchstabe b) folgenden Text einfügen: 

„Wird in den allgemeinen Übergangsvorschriften in Unterabschnitt 1.6.7.2 für N.E.U. kein 
Datum angegeben, gilt N.E.U. ab 26. Mai 2000. Wird in den zusätzlichen Übergangsvor-
schriften in Unterabschnitt 1.6.7.3 für N.E.U. kein Datum angegeben, gilt N.E.U. ab 26. Mai 
2000.“. 
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1.6.7.2.1.1 Die Tabelle 1.6.7.2.1.1 erhält folgenden Wortlaut: 
ff 

1.6.7.2. 1.1 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Trockengüter 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

9.1.0.12.1 Lüftung Laderäume N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2018 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis 
dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: 

Jeder Laderaum muss angemessen natürlich oder künst-
lich gelüftet werden können; bei Beförderung von Stoffen 
der Klasse 4.3 muss jeder Laderaum künstlich gelüftet 
werden; die zu diesem Zweck verwendeten Vorrichtungen 
müssen so beschaffen sein, dass kein Wasser in den Lade-
raum eindringen kann. 

9.1.0.12.3 Lüftung Betriebsräume N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2018 

9.1.0.17.2 Zu den Laderäumen ge-  
richtete Öffnungen müs-  
sen gasdicht sein 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2018 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis 
dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: 

Die zu den Laderäumen gerichteten Öffnungen der Woh-
nungen und des Steuerhauses müssen gut geschlossen 
werden können. 

9.1.0.17.3 Zugänge und Öffnungen 
zum geschützten Bereich 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2018 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis 
dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: 

Die nach den Laderäumen gerichteten Öffnungen der 
Wohnungen und des Steuerhauses müssen gut geschlos-
sen werden können. 

9.1.0.31.2 Ansaugöffnungen 

Motoren 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2034 

9.1.0.32.2 Lüftungsrohre 

Höhe von 50 cm über 
Deck 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2018 

9.1.0.34.1 Position der Abgasrohre N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2018 
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1.6.7.2.1.1 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Trockengüter 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

9.1.0.35 Lenzpumpen im geschütz-  
ten Bereich 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2018 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis 
dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: 

Bei der Beförderung von Gütern der Klasse 4.1, UN 3175, 
allen Gütern der Klasse 4.3 in loser Schüttung oder un-
verpackt und schäumbaren Polymer-Kügelchen der Klas-
se 9, UN 2211 darf das Lenzen der Laderäume nur mit 
Hilfe einer im geschützten Bereich aufgestellten Lenzein-
richtung stattfinden. Die Lenzeinrichtung über dem Ma-
schinenraum muss blindgeflanscht sein. 

9.1.0.40.1 Feuerlöscheinrichtung, 

zwei Pumpen usw. 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2018 

9.1.0.40.2 Fest eingebaute Feuer-  
löscheinrichtungen im 
Maschinenraum 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2034 

9.1.0.41 
in Verbindung 
mit 7.1.3.41 

Feuer und offenes Licht N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2018 
An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis 
dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: 

Die Mündungen der Schornsteine müssen sich mindestens 
2 m vom nächstgelegenen Punkt der Laderaumluken 
entfernt befinden. Heiz- und Kochgeräte sind nur in ge-
schlossenen Wohnungen und Steuerhäusern mit Metallun-
terbau zugelassen. Es ist jedoch zugelassen: 

– im Maschinenraum Heizgeräte für flüssigen Brenn-
stoff mit einem Flammpunkt von mehr als 55 °C auf-
zustellen; 

–Zentralheizungskessel für festen Brennstoff in einem 
unter Deck gelegenen und nur von Deck aus zugängli-
chen Raum aufzustellen. 

9.2.0.31.2 Ansaugöffnungen Moto-  
ren 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2034 

9.2.0.34.1 Position der Abgasrohre N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2018 
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1.6.7.2. 1.1 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Trockengüter 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

9.2.0.41 in Feuer und offenes Licht N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
Verbindung mit 31. Dezember 2018 
7.1.3.41 An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis 

dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: 
Die Mündungen der Schornsteine müssen sich mindestens 
2 m vom nächstgelegenen Punkt der Laderaumluken 
entfernt befinden. Heiz- und Kochgeräte sind nur in ge-
schlossenen Wohnungen und Steuerhäusern mit Metallun-
terbau zugelassen. Es ist jedoch zugelassen: 

– im Maschinenraum Heizgeräte für flüssigen Brenn-
stoff mit einem Flammpunkt von mehr als 55 °C auf-
zustellen; 

–Zentralheizungskessel für festen Brennstoff in einem 
unter Deck gelegenen und nur von Deck aus zugängli-
chen Raum aufzustellen.“ 
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1.6.7.2.2.2  Die Tabelle 1.6.7.2.2.2 erhält folgenden Wortlaut: 
„ 

1.6.7.2.2.2 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Tankschiffe 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

1.2.1 Elektrische Einrichtungen 
von Typ «begrenzte Explo-  
sionsgefahr» 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2034 
An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis 
dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: 

„Elektrische Einrichtung für begrenzte Explosionsge-
fahr“, 
– eine elektrische Einrichtung, die so beschaffen ist, 

dass bei normalem Betrieb keine Funken erzeugt 
werden und keine Oberflächentemperatur von mehr 
als 200 °C auftritt, oder 

– eine elektrische Einrichtung mit strahlwasserge- 
schützter Kapselung, die so beschaffen ist, dass ihre 
Oberflächentemperatur unter normalen Betriebs-
bedingungen 200 °C nicht übersteigt. 

1.2.1 Aufstellungsraum N.E.U, Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2038 für Typ N offen Schiffe, deren Auf-
stellungsräume Hilfseinrichtungen enthalten und die nur 
Stoffe der Klasse 8 mit Bemerkung 30 in Kapitel 3.2 
Tabelle C Spalte 20 befördern. 

1.2.1 Flammendurchschlagsiche-  
rung 
Prüfung nach europäischer 
Norm EN 12874:1999 

N.E.U. ab 1. Januar 2001, Erneuerung des Zulassungs-
zeugnisses nach dem 31. Dezember 2034 
An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis 
dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: 

Die Flammendurchschlagsicherungen müssen von einem 
von der zuständigen Behörde für den vorgesehenen Zweck 
zugelassenen Typ sein. 

1.2.1 Hochgeschwindigkeitsventil 

Prüfung nach europäischer 
Norm EN 12874:1999 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2034 
An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis 
dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: 

Die Hochgeschwindigkeitsventile müssen von einem von 
der zuständigen Behörde für den vorgesehenen Zweck 
zugelassenen Typ sein. 

7.2.2.6 Zulassung Gasspüranlagen N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2010 

7.2.2.19.3 Schiffe, die für die Fortbe-  
wegung 
gebraucht werden 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2044 

7.2.3.20 Verwendung von Koffer-  
dämmen zu Ballastzwecken 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2038 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis 
dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: 

Beim Löschen dürfen die Kofferdämme zum Trimmen 
des Schiffes und zur möglichst restfreien Lenzung mit 
Wasser gefüllt werden. 
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1.6.7.2.2.2 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Tankschiffe 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

7.2.3.20.1 Ballastwasser 
Verbot Kofferdämme 
mit Wasser zu füllen 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2038 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis 
dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: 

Die Kofferdämme dürfen nur dann mit Ballastwasser 
gefüllt werden, wenn die Ladetanks leer sind. 

7.2.3.20.1 Bedingung Leckstabilitäts-  
nachweis in Verbindung mit 
Ballastwasser 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2044 für Schiffe des Typs G und des Typs 
N 

7.2.3.31.2 Motorisierte Fahrzeuge nur 
außerhalb des Bereichs der 
Ladung 

N.E.U., ei Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2034 für Schiffe des Typs N offen 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis 
dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: 

Das Fahrzeug darf nicht an Bord betrieben werden. 

7.2.3.51.3 Unter-Spannung-Stehen der 
Steckdosen 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2010 für Schiffe des Typs G und des Typs 
N 

7.2.4.22.3 Probeentnahme aus anderen 
Öffnungen 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2018. 

Bis dahin dürfen an Bord von in Betrieb befindlichen 
Schiffen des Typs N offen die Ladetankluken zur Kon-
trolle und Probeentnahme während des Beladens geöffnet 
werden. 

9.3.2.0.1c) 
9.3.3.0.1c) 

Gassammelleitungen gegen 
Korrosion geschützt 

N.E.U. ab 1. Januar 2001, Erneuerung des Zulassungs-
zeugnisses nach dem 31. Dezember 2034 

9.3.1.0.3d) 
9.3.2.0.3d) 
9.3.3.0.3d) 

Materialien in Wohnungen 
und Steuerhaus schwer ent-  
flammbar 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2034 

9.3.3.8.1 Laufende Klasse N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2044 für Schiffe des Typs N offen mit 
Flammendurchschlagsicherung und des Typs N offen 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müssen bis 
dahin folgende Vorschriften eingehalten werden: 

Sofern nicht etwas anderes vorgeschrieben ist, müssen 
Bauart, Festigkeit, Raumeinteilung, Einrichtung und Aus-
rüstung des Schiffes den Bauvorschriften einer anerkann-
ten Klassifikationsgesellschaft für die höchste Klasse 
entsprechen oder ihnen gleichwertig sein. 
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1.6.7.2.2.2 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Tankschiffe 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

9.3.1.10.2 Sülle von Türen usw. N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
9.3.2.10.2 31. Dezember 2034 
9.3.3.10.2 An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen, außer Typ 

N offen, müssen bis dahin folgende Vorschriften ein-
gehalten werden: 

Zur Erfüllung dieser Bedingungen dürfen senkrechte 
Schutzwände mit einer Mindesthöhe von 0,50 m angeord-
net werden. 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen mit einer 
Länge unter 50 m kann bis dahin an Stelle der genannten 
Höhe von 0,50 m an den Türen zum Deck eine Höhe von 
0,30 m zugelassen werden. 

9.3.1.10.3 Höhe von Süllen und Öff-  N.E.U. ab 1. Januar 2005, Erneuerung des Zulassungs- 
9.3.2.10.3 nungen über Deck zeugnisses nach dem 31. Dezember 2010 
9.3.3.10.3 

9.3.1.11.1 b)  Verhältnis Län-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
ge/Durchmesser bei Lade-  
tanks unter Druck 

31. Dezember 2044 

9.3.3.11.1 d)  Längenbegrenzung Lade-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
tanks 31. Dezember 2044 
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1.6.7.2.2.2 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Tankschiffe 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

9.3.1.11.2 a) Aufstellung Ladetanks N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2044 für Schiffe des Typs G, die 

Abstand eingesetzte Ladetanks vor dem 1. Januar 1977 auf Kiel gelegt worden 
von Schiffsseitenwand sind. 

Sattelhöhe 

9.3.1.11.2 a) Aufstellung Ladetanks N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2044 

Abstand eingesetzte Ladetanks An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen, die 
von Schiffsseitenwand nach dem 31. Dezember 1976 auf Kiel gelegt wor- 

den sind, müssen bis dahin folgende Vorschriften 
Sattelhöhe eingehalten werden: 

3  
Bei Verwendung von Tanks mit mehr als 200 m 
Inhalt oder von Tanks, bei denen das Verhältnis 
zwischen Länge und Durchmesser kleiner als 7 aber 
größer als 5 ist, muss der Schiffskörper im Bereich 
der Tanks so beschaffen sein, dass bei einer Kollisi-
on die Tanks möglichst unbeschädigt bleiben. Diese 
Bedingung gilt als erfüllt, wenn das Schiff im Tank-
bereich 

– entweder als Wallgangschiff mit einem Abstand 
von mindestens 0,80 m zwischen Seite Schiff 
und Längsschott, 

– oder wie folgt ausgeführt ist: 

a) Zwischen Gangbord und Oberkante Bodenw-
rangen sind Seitenstringer in einem Abstand 
von höchstens 0,60 m gleichmäßig verteilt 
angeordnet. 

b) Die Seitenstringer sind durch Rahmenträger 
im Abstand von höchstens 2,00 m unter-
stützt. Die Höhe dieser Rahmenträger beträgt 
mindestens 10 % der Seitenhöhe, ohne je-
doch 30 cm zu unterschreiten. Sie sind mit 
einem Gurt aus Flachstahl von mindestens 
15 cm2  Querschnitt versehen. 

c) Die Stringer nach a) haben die gleiche Höhe 
wie die Rahmenträger und einen Gurt aus 
Flachstahl von mindestens 7,5 cm 2  Quer-
schnitt. 

9.3.1.11.2 a) Abstand zwischen Pumpen-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
sumpf und Bodenverbänden dem 31. Dezember 2044 

9.3.1.11.2 b) Aufschwimmsicherung N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.11.2 b) dem 31. Dezember 2044 
9.3.3.11.2 a) 

9.3.1.11.2 c) Inhalt Pumpensumpf N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.11.2 c) dem 31. Dezember 2044 
9.3.3.11.2 b) 
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1.6.7.2.2.2 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Tankschiffe 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

9.3.1.11.2 d) 
9.3.2.11.2 d) 

Stützen zwischen Schiffskörper 
und Ladetanks 

N.E.U. ab 1. Januar 2001, Erneuerung des Zulas-
sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2044 

9.3.1.11.3 a) Endschotte des Bereichs der 
Ladung „A-60“ isoliert 
Abstand von 0,50 m der Lade-
tanks von den Endschotten 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2044 

9.3.2.11.3 a) 
9.3.3.11.3 a) 

Kofferdammbreite 
0,60 m 
Aufstellungsräume mit Koffer-  
damm oder „A-60“ isolierte 
Schotte 
Abstand von 0,50 m der Lade-
tanks im Aufstellungsraum 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2044 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müs-
sen bis dahin folgende Vorschriften eingehalten 
werden: 

Typ C: Mindestbreite der Kofferdämme 
0,50 m. 

Typ N: Mindestbreite der Kofferdämme 
0,50 m, auf Schiffen mit einer Tragfä-
higkeit bis zu 150 t eine Mindestbreite 
von 0,40 m. 

Typ N offen: Schiffe mit einer Tragfähigkeit bis zu 
150 t und Bilgenentölungsboote brau-
chen keinen Kofferdamm zu haben. 
Der Abstand der Ladetanks in einem 
Aufstellungsraum von den Endschot-
ten muss mindestens 0,40 m betragen. 

9.3.3.11.4 Durchführung durch Endschot-  
ten von Aufstellungsräumen 

N.E.U. ab 1. Januar 2005, Erneuerung des Zulas-
sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2044 für 
Schiffe des Typs N offen, die vor dem 1. Januar 
1977 auf Kiel gelegt worden sind. 

9.3.3.11.4 Abstand der Leitungen zum 
Boden 

N.E.U. ab 1. Januar 2005, Erneuerung des Zulas-
sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2038 

9.3.3.11.4 Absperrarmaturen von Lade- 
und Löschleitungen in den 
Ladetanks, aus denen sie her-
kommen 

N.E.U. ab 1. Januar 2005, Erneuerung des Zulas-
sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2018 

9.3.3.11.6 a) Form des als Pumpen-raum 
eingerichteten Kofferdamms 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2044 für Schiffe des Typs N, die 
vor dem 1. Januar 1977 auf Kiel gelegt worden sind. 

9.3.3.11.7 Abstände der Ladetanks zur 
Außenhaut 

N.E.U. ab 1. Januar 2001, Erneuerung des Zulas-
sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2038 

9.3.3.11.7 Breite der Doppelhülle N.E.U. ab 1. Januar 2007, Erneuerung des Zulas-
sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2038 
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1.6.7.2.2.2 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Tankschiffe 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

9.3.3.11.7 Abstand zwischen dem Pum-  N.E.U. ab 1. Januar 2003, Erneuerung des Zulas- 
pensumpf und den Bodenver-  
bänden 

sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2038 

9.3.3.11.8 Anordnung vorhandener Be-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
triebsräume im Bereich der dem 31. Dezember 2038 für Schiffe des Typs N 
Ladung unter Deck offen 

9.3.1.11.8 Abmessungen von Zugangs-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.11.9 öffnungen zu Räumen im Be-  

reich der Ladung 
dem 31. Dezember 2018 

9.3.1.11.8 Abstand zwischen den Verstär-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.11.10 kungen dem 31. Dezember 2044 
9.3.3.11.9 

9.3.2.12.1 Lüftungsöffnungen von Auf-  N.E.U. ab 1. Januar 2003, Erneuerung des Zulas- 
9.3.3.12.1 stellungsräumen sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2018 

9.3.1.12.2 Lüftung von Wallgängen und N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.12.2 Doppelböden durch Vorrich-  

tungen 
dem 31. Dezember 2018 

9.3.1.12.3 Höhe von Zuluftöffnungen N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.12.3 über Deck bei Betriebsräumen dem 31. Dezember 2018 
9.3.3.12.3 unter Deck 

9.3.1.12.6 Abstand von Lüftungsöffnun-  N.E.U. ab 1. Januar 2003, Erneuerung des Zulas- 
9.3.2.12.6 gen zum Bereich der Ladung sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2044 
9.3.3.12.6 

9.3.1.12.6 Fest installierte Feuerklappen N.E.U. ab 1. Januar 2003, Erneuerung des Zulas- 
9.3.2.12.6 sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2018 
9.3.3.12.6 

9.3.3.12.7 Zulassung von Flammendurch-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
schlagsicherungen dem 31.Dezember 2018 für Schiffe des Typs N, die 

vor dem 1. Januar 1977 auf Kiel gelegt worden sind. 

9.3.1.13 Stabilität allgemein N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.13 dem 31. Dezember 2044 

9.3.3.13.3 Stabilität allgemein N.E.U. ab 1. Januar 2007, Erneuerung des Zulas- 
Absatz 2 sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2044 

9.3.1.14 Stabilität intakt N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.14 dem 31. Dezember.2044 

9.3.2.14.2 Stabilität intakt N.E.U Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2044 
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1.6.7.2.2.2 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Tankschiffe 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

9.3.1.15 Stabilität im Leckfall N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2044 

9.3.3.15 Stabilität im Leckfall N.E.U. ab 1. Januar 2007, Erneuerung des Zulas-
sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2044 

9.3.1.16.1 Abstand von Öffnungen der N.E.U. Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.16.1 Maschinenräume zum Bereich 

der Ladung 
dem 31. Dezember 2044 

9.3.3.16.1 Verbrennungsmotoren außer-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
halb des Bereichs der Ladung dem 31. Dezember 2034 für Schiffe des Typs N 

offen 

9.3.1.16.2 Anschlag von Türen zum Be-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.16.2 reich der Ladung dem 31. Dezember 2034 für Schiffe, die vor dem 1. 

Januar1977 auf Kiel gelegt worden sind, wenn durch 
einen Umbau andere wichtige Zugänge behindert 
würden. 

9.3.3.16.2 Maschinenraum von Deck aus N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
zugänglich dem 31. Dezember 2034 für Schiffe des Typs N 

offen 

9.3.1.17.1 Wohnungen und Steuerhaus N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 

9.3.3.17.1 außerhalb des Bereichs der dem 31. Dezember 2044 für Schiffe, die vor dem 1. 
Ladung Januar 1977 auf Kiel gelegt worden sind, wenn es 

zwischen dem Steuerhaus und anderen geschlosse-
nen Räumen keine Verbindung gibt; 

Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 31. 
Dezember 2044 für Schiffe mit einer Länge bis zu 
50 m, die vor dem 1. Januar 1977 auf Kiel gelegt 
worden sind und deren Steuerhaus im Bereich der 
Ladung liegt, obwohl es den Eingang zu einem ande- 
ren geschlossenen Raum bildet, wenn durch geeigne- 
te Betriebsvorschriften der zuständigen Behörde die 
Sicherheit gewährleistet wird. 

9.3.3.17.1 Wohnungen und Steuerhaus N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
außerhalb des Bereichs der dem 31. Dezember 2044 für Schiffe des Typs N 
Ladung offen 

9.3.1.17.2 Anordnung der Zugänge und N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.17.2 Öffnungen von Aufbauten dem 31. Dezember 2044 
9.3.3.17.2 Vorschiff 

9.3.1.17.2 Zum Bereich der Ladung zu-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.17.2 gewandte Zugänge dem 31. Dezember 2044 für Schiffe mit einer Länge 
9.3.3.17.2 bis zu 50 m, die vor dem 1. Januar 1977 auf Kiel 

gelegt worden sind, wenn geeignete Gassperren 
angeordnet sind. 

9.3.3.17.2 Zugänge und Öffnungen N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2044 für Schiffe des Typs N 
offen 
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1.6.7.2.2.2 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Tankschiffe 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

9.3.3.17.3 Zugänge und Öffnungen müs-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
sen geschlossen werden können  dem 31. Dezember 2010 für Schiffe des Typs N 

offen 

9.3.1.17.4 Abstand von Öffnungen zum N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.17.4 Bereich der Ladung dem 31. Dezember 2044 

9.3.3.17.5 b), 
c) 

Zulassung von Wellendurch-  
führungen und Anschlag der 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2018 für Schiffe des Typs N 

Betriebsanweisungen offen 

9.3.1.17.6 Pumpenraum unter Deck N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.17.6 dem 31. Dezember 2018. 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müs-
sen bis dahin folgende Vorschriften eingehalten 
werden: 

Die Pumpenräume unter Deck müssen: 

- den Vorschriften für Betriebsräume entsprechen 

für Schiffe des Typs G:Absatz 9.3.1.12.3 

für Schiffe des Typs N:Absatz 9.3.3.12.3, 

- mit einer Gasspüranlage nach Absatz 9.3.1.17.6 
oder Absatz 9.3.3.17.6 versehen sein. 

9.3.2.20.2 Einlassventil N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.20.2 dem 31. Dezember 2018 

9.3.3.20.2 Füllen von Kofferdämmen N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
mittels einer Pumpe dem 31. Dezember 2018 für Schiffe des Typs N 

offen 

9.3.2.20.2 Füllen von Kofferdämmen in N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.20.2 30 Minuten dem 31. Dezember 2018 

9.3.3.21.1 b) Niveauanzeigegerät N.E.U. ab 1. Januar 2005, Erneuerung des Zulas-
sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2018 für 
Schiffe des Typs N offen mit Flammendurchschlag-
sicherung und des Typs N offen 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen, die 
mit Peilöffnungen versehen sind, müssen bis dahin 
diese Peilöffnungen: 

– so beschaffen sein, dass mit einem Peilstab der 
Füllungsgrad gemessen werden kann, 

– mit einem selbst schließenden Deckel versehen 
sein. 

9.3.3.21.1 g) Probeentnahmeöffnung N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2018 für Schiffe des Typs N 
offen 
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1.6.7.2.2.2 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Tankschiffe 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

9.3.1.21.4 Niveau-Warngerät unabhängig N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.21.4 von dem Niveau-Anzeigegerät dem 31.Dezember 2018 
9.3.3.21.4 

9.3.1.21.5 a) Stecker in der Nähe der Land-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.21.5 a) anschlüsse der Lade- und dem 31. Dezember 2018 
9.3.3.21.5 a) Löschleitungen und Abschalten 

der bordeigenen Löschpumpe 

9.3.1.21.5 b) Einrichtung zum Abschalten N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.21.5 b) der Bordpumpe von Land aus dem 31. Dezember 2006 
9.3.3.21.5 d) 

9.3.2.21.5 c) Schnellschlusseinrichtung zum N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
Unterbrechen des Bunkerns dem 31. Dezember 2008 

9.3.1.21.7 Alarme für Unter-, Überdruck N.E.U. ab Januar 2001, Erneuerung des Zulassungs- 
9.3.2.21.7 in Ladetanks bei Stoffen ohne zeugnisses nach dem 31. Dezember 2018 
9.3.3.21.7 Bemerkung 5 in Kapitel 3.2 

Tabelle C Spalte 20 

9.3.1.21.7 Alarme für die Temperatur in N.E.U. ab 1. Januar 2001, Erneuerung des Zulas- 

9.3.2.21.7 
Ladetanks sungszeugnisses nachdem 31. Dezember 2018 

9.3.3.21.7 

9.3.1.22.1 b) Höhe Ladetanköffnungen über N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
Deck dem 31. Dezember 2044 

9.3.3.22.1 b) Ladetanköffnungen 0,50 m N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
über Deck dem 31. Dezember 2044 für Schiffe, die vor dem 1. 

Januar 1977 auf Kiel gelegt worden sind. 

9.3.1.22.4 Verhütung der Funkenbildung N.E.U. ab 1. Janauar2003, Erneuerung des Zulas- 
der Verschlüsse sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2018 

9.3.1.22.3 Position der Austrittsöffnungen N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.22.4 b) der Ventile über Deck dem 31. Dezember 2018 
9.3.3.22.4 b) 

9.3.2.22.4 b) Einstelldruck des Hoch-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.22.4 b) geschwindigkeitsventils dem 31. Dezember 2018 

9.3.3.23.2 Prüfdruck der Ladetanks N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2044 für Schiffe, die vor dem 1. 
Januar 1977 auf Kiel gelegt worden sind, für die ein 
Prüfdruck von 15 kPa (0,15 bar) gefordert wird. 

Bis dahin genügt ein Prüfdruck von 10 kPa 
(0,10 bar). 
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1.6.7.2.2.2 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Tankschiffe 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

9.3.3.23.2 Prüfdruck der Ladetanks N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2044 für Bilgenentölungsboote, 
die vor dem 1. Januar 1999 in Betrieb waren. 

Bis dahin genügt ein Prüfdruck von 5 kPA (0,05 
bar). 

9.3.3.23.3 Prüfdruck der Lade- und N.E.U., spätestens 1. Januar 2039 für Bilgenent- 
Löschleitungen ölungsboote, die vor dem 1. Januar 1999 in Betrieb 

waren. 

Bis dahin genügt ein Prüfdruck von 400 kPa (4 bar) 

9.3.2.25.1 Abschalten von Ladepumpen N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.25.1 dem 31. Dezember 2018 

9.3.1.25.1 Abstand Pumpen usw. von N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.25.1 Wohnungen usw. dem 31. Dezember 2044 
9.3.3.25.1 

9.3.1.25.2 d) Position der Lade- und Lösch-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.25.2 d) leitungen an Deck dem 31. Dezember 2044 

9.3.1.25.2 e) Abstand Landanschlüsse von N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.25.2 e) Wohnungen usw. dem 31. Dezember 2034 
9.3.3.25.2 e) 

9.3.2.25.2 i) Lade- und Löschleitungen 
sowie Gassammelleitungen 

N.E.U. ab 1. Januar 2009 

dürfen keine flexiblen Verbin-  
Nach der Verlängerung des Zulassungszeugnisses 
nach dem 31. Dezember 2008 dürfen in Betrieb 

dungen mit Gleitdichtungen 
befindliche Schiffe, die flexible Verbindungen mit 

enthalten 
Gleitdichtungen enthalten, keine Stoffe mit giftigen 
oder ätzenden Eigenschaften (siehe Gefahren 6.1 und 
8 in Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte 5) mehr befördern. 

Nach der Verlängerung des Zulassungszeugnisses 
nach dem 31. Dezember 2018 dürfen in Betrieb 
befindliche Schiffe keine flexiblen Verbindungen 
mit Gleitdichtungen mehr enthalten. 

9.3.3.25.2 h) Lade- und Löschleitungen 
sowie Gassammelleitungen 

N.E.U. ab 1. Januar 2009 

dürfen keine flexiblen Verbin-  
Nach der Verlängerung des Zulassungszeugnisses 
nach dem 31. Dezember 2008 dürfen in Betrieb 

dungen mit Gleitdichtungen 
befindliche Schiffe, die flexible Verbindungen mit 

enthalten 
Gleitdichtungen enthalten, keine Stoffe mit ätzenden 
Eigenschaften (siehe Gefahr 8 in Kapitel 3.2 Tabelle 
C Spalte 5) mehr befördern. 

Nach der Verlängerung des Zulassungszeugnisses 
nach dem 31. Dezember 2018 dürfen in Betrieb 
befindliche Schiffe keine flexiblen Verbindungen 
mit Gleitdichtungen mehr enthalten. 
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1.6.7.2.2.2 Tabelle der allgemeinen Übergangsvorschriften: Tankschiffe 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

9.3.3.25.8 a) Ansaugleitung für Ballastzwe-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
cke innerhalb des Bereichs der dem 31. Dezember 2018 
Ladung, aber außerhalb der 
Ladetanks 

9.3.2.25.9 Lade- und Löschrate N.E.U. ab 1. Januar 2003, Erneuerung des Zulas- 
9.3.3.25.9 sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2018 

9.3.3.25.12 9.3.3.25.1 a) und c), 9.3.3.25.2 N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
e), 9.3.3.25.3 und 9.3.3.25.4 a) dem 31. Dezember 2018 
gelten nicht für Typ N offen, 
mit Ausnahme von Typ N 

Diese Frist bezieht sich nur auf Schiffe des Typs N 
offen, welche Stoffe mit ätzenden Eigenschaften 

offen, welche Stoffe mit ätzen-  

(siehe Kapitel 3.2 Tabelle C Spalte 5 Gefahr 8) be- 
den Eigenschaften (siehe Kapi-  
tel 3.2 Tabelle C Spalte 5 Ge-
fahr 8) befördern 

fördern. 

9.3.1.31.2 Abstand Ansaugöffnungen N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.31.2 Motoren vom Bereich der La-  dem 31. Dezember 2044 
9.3.3.31.2 dung 

Oberflächentemperatur von 
9.3.1.31.4 Motoren usw. N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.31.4 dem 31. Dezember 2018 
9.3.3.31.4 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müs-
sen bis dahin folgende Vorschriften eingehalten 
werden: 

Die Oberflächentemperatur darf nicht höher als 
300 °C sein. 

9.3.1.31.5 Temperatur im Maschinenraum  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.31.5 dem 31. Dezember 2018 
9.3.3.31.5 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müs-
sen bis dahin folgende Vorschriften eingehalten 
werden: 

Die Temperatur im Maschinenraum darf einen Wert 
von 45 °C nicht überschreiten. 

9.3.1.32.2 Öffnungen der Lüftungsrohre N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.32.2 0,50 m über Deck dem 31. Dezember 2010 
9.3.3.32.2 

9.3.3.34.1 Abgasrohre N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2018 

9.3.1.35.1 Lenz- und Ballastpumpen im N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.35.1 Bereich der Ladung dem 31. Dezember 2034 
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9.3.3.35.3 Ansaugleitung für Ballastzwe-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
cke innerhalb des Bereichs der dem 31.Dezember 2018 
Ladung, aber außerhalb der 
Ladetanks 

9.3.1.35.4 Lenzeinrichtung Pumpenraum N.E.U. ab 1. Januar 2003, Erneuerung des Zulas- 
außerhalb des Pumpenraums sungszeugnisses nach dem 31. Dezember 2018 

9.3.1.40.1 Feuerlöscheinrichtung, zwei N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.40.1 Pumpen usw. dem 31. Dezember 2018 
9.3.3.40.1 

9.3.1.40.2 Fest eingebaute Feuerlöschein-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.40.2 richtung im Maschinenraum dem 31.Dezember 2034 
9.3.3.40.2 

9.3.1.41.1 Mündungen der Schornsteine N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.41.1 mindestens 2,00 m außerhalb dem 31. Dezember 2044 für Schiffe, die vor dem 1. 

des Bereichs der Ladung Januar1977 auf Kiel gelegt worden sind. 

9.3.3.41.1 Mündungen Schornsteine N.E.U., spätestens 1. Januar 2039 für Bilgenent-
ölungsboote 

9.3.1.41.2 Heiz-, Koch- und Kühlgeräte N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.41.2 dem 31. Dezember 2010 
9.3.3.41.2 

in Verbindung 
mit 7.2.3.41 

9.3.3.42.2 Ladungsheizungsanlage N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2034 für Schiffe des Typs N 
offen. 
An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen müs-
sen bis dahin folgende Vorschriften eingehalten 
werden: 

Dies kann durch einen Ölabscheider, der im Rück-
lauf des kondensierten Wassers zum Kessel einge-
baut ist, sichergestellt werden. 

9.3.1.51.2 Optische und akustische N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.51.2 Warnung dem 31. Dezember 2034 
9.3.3.51.2 

9.3.1.51.3 Temperaturklasse und Explosi-  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.2.51.3 onsgruppe dem 31. Dezember 2034 
9.3.3.51.3 

9.3.3.52.1 b), Elektrische Einrichtungen N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
c), d) und e) dem 31. Dezember 2034 für Schiffe des Typs N 

offen. 
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Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

9.3.1.52.1 e) Elektrische Einrichtungen des N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.52.1 e) Typs «bescheinigte Sicherheit» dem 31. Dezember 2034 für Schiffe, die vor dem 1. 

innerhalb des Bereichs der Januar 1977 auf Kiel gelegt worden sind. 
Ladung Bei Schiffen, bei denen eine nicht gasdicht ver-

schließbare Öffnung (z. B. Türen und Fenster usw.) 
des Steuerhauses in den Bereich der Ladung fällt, 
müssen bis dahin während des Ladens, Löschens und 
Entgasens folgende Bedingungen erfüllt sein: 

a) alle elektrischen Einrichtungen, die im 
Steuerhaus betrieben werden sollen, müssen be-
grenzt explosions-geschützt ausgeführt sein, d.h. 
dass diese elektrischen Einrichtungen so beschaf-
fen sein müssen, dass bei normalem Betrieb keine 
Funken erzeugt werden und keine Oberflächen-
temperatur von mehr als 200 °C auftreten kann, 
oder dass diese elektrischen Einrichtungen strahl-
wassergeschützt sind und deren Oberflächentem-
peratur unter normalen Betriebsbedingungen 
200 °C nicht übersteigt. 
b) elektrische Einrichtungen, welche die Be-
dingungen unter a) nicht erfüllen, müssen rot 
markiert sein und über einen zentralen Schalter 
abgeschaltet werden können. 

9.3.3.52.2 Akkumulatoren außerhalb des N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
Bereichs der Ladung dem 31. Dezember 2034 für Schiffe des Typs N 

offen. 
9.3.1.52.3 a) Elektrische Einrichtungen, die N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.1.52.3 b) während des Ladens, Löschens dem 31. Dezember 2034 für folgende Einrichtungen 
9.3.3.52.3 a) und Entgasens betrieben wer-  an Bord von Schiffen, die vor dem 1. Januar 1977 
9.3.3.52.3 b) den auf Kiel gelegt worden sind: 

– die Beleuchtungsanlagen in den Wohnungen mit 
Ausnahme der Schalter, die in der Nähe des Woh-
nungseinganges angeordnet sind; 

– die Sprechfunkanlagen in den Wohnungen und im 
Steuerhaus sowie die Geräte zur Überwachung der 
Verbrennungsmotoren. 

Bis dahin müssen alle anderen elektrischen Einrich-
tungen den folgenden Bedingungen entsprechen: 
a) Generatoren, Motoren usw. 

Schutzart IP13 
b) Schalttafeln, Leuchten usw. 

Schutzart IP23 
c) Installationsmaterial usw. 

Schutzart IP55. 

9.3.3.52.3 a) Elektrische Einrichtungen, die N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
9.3.3.52.3 b) während des Ladens, Löschens dem 31. Dezember 2034 für Schiffe des Typs N 

und Entgasens betrieben wer-  
den 

offen. 
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9.3.1.52.3 b) 
9.3.2.52.3 b) 
9.3.3.52.3 b) 

in Verbindung 
mit 

Absatz 3 a) 

Elektrische Einrichtungen, die 
während des Ladens, Löschens 
und Entgasens betrieben wer-
den 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2034 

An Bord von in Betrieb befindlichen Schiffen gilt 
Absatz 3 a) bis dahin nicht für: 

– die Beleuchtungsanlagen in den Wohnungen mit 
Ausnahme der Schalter, die in der Nähe des Woh-
nungseinganges angeordnet sind, 

– die Sprechfunkanlagen in den Wohnungen und im 
Steuerhaus. 

9.3.1.52.4 
9.3.2.52.4 
9.3.3.52.4 
letzter Satz 

Abschalten dieser Einrichtun-  
gen an einer zentralen Stelle 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2034 

9.3.3.52.4 Rote Kennzeichnung an elekt-  
rischen Einrichtungen 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2034 für Schiffe des Typs N 
offen. 

9.3.3.52.5 Entregungsschalter ständig 
angetriebener Generatoren 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2034 für Schiffe des Typs N 
offen. 

9.3.3.52.6 Feste Montierung 
Steckdosen 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2034 für Schiffe des Typs N 
offen. 

9.3.1.56.1 
9.3.3.56.1 

Metallische Abschirmung für 
alle Kabel im Bereich der La-  

dung 

N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach 
dem 31. Dezember 2034 für Schiffe, die vor dem 1. 
Januar 1977 auf Kiel gelegt worden sind. 

9.3.3.56.1 Metallische Abschirmung für 
alle Kabel im Bereich der La-  

dung 

N.E.U., spätestens 1. Januar 2039 für Bilgenent-
ölungsboote“ 

1.6.7.3 In Unterabschnitt 1.6.7.3 die Tabelle der zusätzlichen Übergangsvorschriften wie folgt ergän- 
zen: 

1.6.7.3 Tabelle der zusätzlichen Übergangsvorschriften 

Absatz Inhalt Frist und Nebenbestimmungen 

„9.3.3.8.1 Klassifikation der Schiffe  N.E.U., Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 
31. Dezember 2044 für Schiffe des Typs N offen mit 
Flammendurchschlagsicherung und des Typs N offen“ 

1.6.7.4.2 Stoffbezogene Übergangsfristen 

In dem Titel der Spalte (12) „Dichte“ ändern in: „relative Dichte“. 
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In der Tabelle „1. Bis zum 31. Dezember 2012“ bei dem Stoff 9005 in Spalte 2 „WASSER-
VERUNREINIGENDER“ durch „UMWELTGEFÄHRDENDER“ ersetzen und in Spalte 5 
„N2“ einfügen.  

In der Tabelle „1. Bis zum 31. Dezember 2012“ bei dem Stoff 9006 in Spalte 2 „WASSER-
VERUNREINIGENDER“ durch „UMWELTGEFÄHRDENDER“ ersetzen und in Spalte 5  
„N2“ einfügen.  

1.6.7.5 Einen neuen Unterabschnitt 1.6.7.5 mit folgendem Wortlaut einfügen: 

„1.6.7.5 Übergangsvorschriften im Falle von Umbauten von Tankschiffen 

1.6.7.5.1 Der Umbau eines Schiffes im Bereich der Ladung zum Erreichen eines Schiffstyps N Doppel- 
hülle ist bis zum 31. Dezember 2018 unter folgenden Bedingungen zulässig: 

a) Der umgebaute oder neue Bereich der Ladung muss den Vorschriften des ADN entspre-
chen. Übergangsvorschriften gemäß Absatz 1.6.7.2.2 dürfen für den Bereich der Ladung 
nicht in Anspruch genommen werden. 

b) Die Schiffsteile außerhalb des Bereichs der Ladung müssen den Vorschriften des ADN 
entsprechen. Außerdem dürfen folgende Übergangsvorschriften gemäß Absatz 1.6.7.2.2 in 
Anspruch genommen werden: 1.2.1, 9.3.3.0.3 d), 9.3.3.51.3, 9.3.3.52.4 letzter Satz. 

c) Wenn die Stoffliste nach Absatz 1.16.1.2.5 Güter enthält, für die Explosionsschutz ver-
langt wird, müssen die Wohnungen und das Steuerhaus mit einem Feuermeldesystem nach 
Absatz 9.3.3.40.2.3 versehen sein. 

d) Die Inanspruchnahme dieses Unterabschnitts ist in das Zulassungszeugnis im Feld 12 (Zu-
sätzliche Bemerkungen) einzutragen. 

1.6.7.5.2 Die umgebauten Schiffe dürfen über den 31. Dezember 2018 hinaus weiter betrieben werden. 
Dabei sind die Fristen der in Anspruch genommenen Übergangsvorschriften gemäß Absatz 
1.6.7.2.2 einzuhalten.“. 

1.6.7.6 Einen neuen Unterabschnitt 1.6.7.6 mit folgendem Wortlaut einfügen: 

„1.6.7.6 Übergangsvorschriften für die Beförderung von Gasen in Tankschiffen 

Am 1. Januar 2011 in Betrieb befindliche Tankschiffe mit einem Pumpenraum unter Deck 
dürfen bis zur Erneuerung des Zulassungszeugnisses nach dem 1.Januar 2045 die in folgender 
Tabelle aufgeführten Stoffe weiterhin befördern: 

UN- 
Nummer 

oder Stoff-  
nummer 

Klassifi-  
zierung Benennung und Beschreibung 

1005 2, 2TC AMMONIAK, WASSERFREI 

1010 2, 2F BUTA-1,2-DIEN, STABILISIERT 

1010 2, 2F BUTA-1,3-DIEN, STABILISIERT 

1010 2, 2F BUTADIENE STABILISIERT oder BUTADIENE UND KOHLENWASSERSTOFF, 
GEMISCH, STABILISIERT, das bei 70 °C einen Dampfdruck von nicht mehr als 1,1 
MPa (11 bar) hat und dessen Dichte bei 50 °C den Wert von 0,525 kg/l nicht unter-
schreitet 

1011 2, 2F BUTAN 

1012 2, 2F BUT-1-EN 

1020 2,2A CHLORPENTAFLUOROETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 115) 

1030 2,2F 1,1-DIFLUORETHAN (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 152a) 

1033 2,2F DIMETHYLETHER 

1040 2,2TF ETHYLENOXID MIT STICKSTOFF bis zu einem Gesamtdruck von 1 MPa (10 bar) 
bei 50 °C 
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UN- 
Nummer 

oder Stoff-  
nummer 

Klassifi-  
zierung Benennung und Beschreibung 

1055 2,2F ISOBUTEN 

1063 2,2F METHYLCHLORID (GAS ALS KÄLTEMITTEL R 40) 

1077 2,2F PROPYLEN 

1083 2,2F TRIMETHYLAMIN, WASSERFREI 

1086 2,2F VINYLCHLORID, STABILISIERT 

1912 2,2F METHYLCHLORID UND DICHLORMETHAN, GEMISCH 

1965 2,2F KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G.(GEMISCH A) 

1965 2,2F KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH 
A0) 

1965 

1965 

2,2F 

2,2F 

KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH 
A1)  

KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH 
A2)  

1965 2,2F KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH 
A1) 

1965 2,2F KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH B) 

1965 2,2F KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH 
B1) 

1965 2,2F KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH 
B2) 

1965 2,2F KOHLENWASSERSTOFFGAS, GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G. (GEMISCH C) 

1969 2,2F ISOBUTAN 

1978 2,2F PROPAN 

9000 AMMONIAK, WASSERFREI, TIEFGEKÜHLT“ 

Kapitel 1.7 

1.7.1.1 Im zweiten Satz  „2005“ ändern in: „ 2009“ (zweimal).  

Der letzte Satz erhält folgenden Wortlaut: 

„Das erläuternde Material ist in «Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe 
Transport of Radioactive Material» (Ausgabe 2005), Safety Standards Series No. TS-G-1.1 
(Rev.1), IAEA, Wien (2008) enthalten.“. 

1.7.1.2 Der erste Satz erhält folgenden Wortlaut: „Das Ziel des ADN besteht darin, Anforderungen 
aufzustellen, die für die Gewährleistung der Sicherheit und den Schutz von Personen, Eigen-
tum und der Umwelt vor den Strahlungseinflüssen bei der Beförderung radioaktiver Stoffe zu 
erfüllen sind.“. 

1.7.1.3 Der letzte Satz vor den Absätzen a), b) und c) erhält folgenden Wortlaut: „ Ein abgestufter 
Ansatz wird für die Leistungsvorgaben dieser Verordnung angewendet, die durch drei Schwe-
regrade charakterisiert sind:“. 

1.7.1.5 Der Text nach der Überschrift wird zu  1.7.1.5.1 , wobei der Einleitungssatz und der Absatz a) 
folgenden Wortlaut erhalten: 

„1.7.1.5.1 Freigestellte Versandstücke, die gemäß Absatz 2.2.7.2.4.1 radioaktive Stoffe in begrenzten 
Mengen, Instrumente, Fabrikate und leere Verpackungen enthalten können, unterliegen nur den 
folgenden Vorschriften der Teile 5 bis 7: 
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a)  die anwendbaren Vorschriften des Abschnitts 5.1.2, des Unterabschnitts 5.1.3.2, des Ab-
schnitts 5.1.4, des Unterabschnitts 5.1.5.4, des Unterabschnitts 5.2.1.9 und des Abschnitts 
7.5.11 Sondervorschrift CV 33 (5.2) des ADR;“. 

Der letzte Satz des Unterabschnitts 1.7.1. 5 wird zu  1.7.1.5.2 . 

1.7.2.3 Nach  „1.7.2.5“ einfügen: „ sowie des Abschnitts 7.5.11 Sondervorschrift CV 33 (1.1) des 
ADR“. 

1.7.2.5 „müssen eine angemessene Unterweisung bezüglich des Strahlenschutzes, einschließlich der zu 
beachtenden Vorsichtsmaßnahmen erhalten“ ändern in: „müssen bezüglich des Strahlenschut-
zes, einschließlich der zu beachtenden Vorsichtmaßnahmen, angemessen unterwiesen sein“. 

Kapitel 1.10 

Folgende neue Unterabschnitte 1.10.2.3 und 1.10.2.4 einfügen: 

„1.10.2.3 Eine solche Unterweisung muss bei der Aufnahme einer Tätigkeit, welche die Beförderung 
gefährlicher Güter umfasst, erfolgen oder überprüft und in regelmäßigen Abständen durch Auf-
frischungskurse ergänzt werden. 

1.10.2.4 Eine detaillierte Beschreibung der gesamten im Bereich der Sicherung erhaltenen Unterwei- 
sung ist vom Arbeitgeber aufzubewahren und dem Arbeitnehmer oder der zuständigen Behörde 
auf Verlangen zur Verfügung zu stellen. Die detaillierten Beschreibungen müssen vom Arbeit-
geber für den von der zuständigen Behörde festgelegten Zeitraum aufbewahrt werden.“. 

1.10.5 In der Tabelle unter  „Klasse 6.2“  in der Spalte 3 den Text in Klammern wie folgt ändern:  

„(UN-Nummern 2814 und 2900 mit Ausnahme von tierischen Stoffen)“. 

1.10.6 erhält folgenden Wortlaut: 

„1.10.6 Bei Anwendung der Vorschriften der Convention on Physical Protection of Nuclear Material 
(Übereinkommen über den physischen Schutz von Kernmaterial)

1) 
 und des IAEA circular on 

«The Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilties» (IAEA-Rundschreiben 
über den physischen Schutz von Kernmaterial und Atomanlagen) 2)  gelten die Vorschriften die-
ses Kapitels für radioaktive Stoffe als erfüllt. 

1) IAEACIRC/274/Rev.1, IAEA, Wien (1980). 

2) IAEACIRC/225/Rev.4 (korrigierte Fassung), IAEA, Wien (1999). Siehe auch «Guidance 
and Considerations for the Implementation of INFCIRC/225/Rev.4, the Physical Pro-
tection of Nuclear Material and Nuclear Facilities, IAEA-TECDOC-967/Rev. 1 » (Leit-
linie und Erwägungen für die Durchführung von INFCIRC/225/Rev.4, den physischen 
Schutz von Kernmaterial und Atomanlagen, IAEA-TECDoc-967/Rev.1.“. 

Kapitel 1.15 

1.15.3.8 „EN 45004:1995“ ändern in:  „EN ISO/IEC 17020:2004“. 

Kapitel 1.16 

1.16.1.2.6  ändern in:  „1.16.1.2.6 (gestrichen)“ 

1.16.4.1 „EN 45004:1995“ ändern in:  „EN ISO/IEC 17020:2004“. 
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